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AUSZUG AUS D'EM PROTÖKOLL o·Es REGI~RUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

13. Dezember 1983 Nr. 3546 

Gestaltungsplan Dorfkern der Einwohnergemeinde Bälsthal • 
. .. Genehm~gung und Entscheid über ·d~e BesQhwerden. 

I. 

Die Einwohnergemeinde Balsthal ~rsucht den Regierungsrat um 
. . 

Genehmigung des. Gest.altungsplaries Dorfkern. Der Gestaltungs-
plan 1:200 mit.zugeh9rigen Sond.erbauvorschriften wurde vom 
3 •. März bis 5. Apri~ 1983 öffen~lich aufgelegt. Es gingen 
9 ~insprach~n ein, welche zum Teil abgelehnt, zum Teil teil-. . . . . . 

weise gutgeheissen wurden. 

Von den abgewiesenen Einsprachen erhoben 
. ' . ,.,.. .. . ... 

· 1.- He~r · J\ ... ~Scherrer, Baronw'ei.--lr, · ·4'7'10 Ba:ls:t;hal 
2.- Herr A ... Ntinlist-Mey.er, K~~~-er. ·we·g 2, 4710 Balsthal 

vertreten:durch Fürsprech.H.U.H •. Kull, Basler-
strasse 37, 4600 Olten · ' . 

. ,.. ., 3.- Dr. W •. von Burg und l?. Schär;. Goldgasse 6, 
4710 Balsthal · · · · · ·· · 

' . -. . 
beim Regierungsrat rechtzeitig Beschwer~e. 

Mit Schreiben vom 28 November 1983 ziehen die.letztgenannten 
Beschwerdeführer (3..) die Beschwerde zurück, sodass es gestUtzt 
auf § 18 BauG - im Zusammenhang mit der Frage der Genehmigung 
des Nutzungsplanes - noch zwei Beschwerden zu entscheiden gilt. 

II. 

Der angefochtene Gestaltungsplan (GP) hat nach,A:r;.:tikel 2 
der· Sonderbauvorschriften (SBV) folgende Zw.ackbestimmung: 

"Der heutige Hinterhofcharakter mit seinen noch 
weitgehend intakten Grünflächen soll geschützt 
werden. Das Ausmass der noch möglichen Ueberbauung 
soll im Bereich der GrundstUcke GB Nr. 1751, Nr. 1478, 
Nr. 1067, Nr. 1037, Nr. 1674 und Nr. 1754 speziell, 
und im übrigen Geltungsbereich generell festgelegt 

~ werden. Neubauten haben sich ins Dorfbild einzufügen. 
In den Hinterhofbereichen wird das Erstellen neuer 
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oeerirdischer Abstellflächen für Mot~rfahrzeuge 
untersagt. Unter dem Vorbehalt von Art. 13.1 wird 
ein unterirdisches Kernzonenparkhaus planlieh 
sichergestellt." 

Die Sonderbauvorschriften enthalten in Ergänzung und 
Konkretisierung des GP u.a. Vorschriften über den Schutz 
des .Hinterhofcharakters (Ausnützungsziffer, GrUnflächen-

• ~ f''O. .-.·;_ ,·' .. 

ziffer, Verbot von Abstellplätzen, Beschränkung auf Klein-
bauten, Art. 3), die Zufahrten, die Ueberbauuug der vom Plan 
erfasste:r1 Grundstücke GB Nr .• 1751, ~r. 1478, Nr •. 1067, Nr. 1037, 

. '. ,. . . · .. , . . . ··r·) :·· . . . . . · ... 
Nr. 1674 und Nr. ·1754, d~e Zweck"bestimml,lng· des Dorfgässlis und 
die"Erstellüng des ·:Parkhauses~· 

· III. 

l. ·Der Beschwerdeführer A~ Scherrer - zur rechtzeitig ein-
., gereichten Beschwerde ohne Zweifel legitimiert, weshalb 

darauf' einzutreten ist - stellt sinngemäss den Antrag, 
der Eri'tsehe"id der V~rinstanz sei aufzUhe'bEm ·und Art. 7 
der Sender'bauvorschriften· s·ei nicht zu genelilnigen. 

... ··t 

Art. 7 SBV bestimmt: 

'~7 ,_j.!eber8auung auf GB Nr. 1067 (Scherrer) 
·nie Baulücke zwischen GB Nr. 1067 uhd :·Nr. 1601 
·darf. in·. der im G~stal tungspla:n. darg.estelltetl· Art 

: geschlpss~:n. werden. Unter dem Vorbehalt. von 
Art. 13 ist im Baugesuchsverfahren·fÜF·die 
Schliessung der Baulücke ein a Niveau-Fussgänger-

: zugang ·von 1, 40 ~m Breite m.i t · anschlie_ssender Rampe 
zum Parkhaus als unbeschränktes, öffentliches Geh
wegrecht. auf Seite -GB Nr. ·.·1067 zun ·VE!~fügung zu· · 
stellen. Sofern die Baulücke nicht vor dem Bau des 
Parkhau~es geschlossen wird, wird der;:Qb~n~pw~hnt~ 
Fussgänge:rzugang o berirdi sc;h auf Seite .. GB. Nr. .1601, 
so wie 1Ili' Plan eingezeichnet, erstellt·. =·Iin -:übrigen 
g~lten die gestalterische~ aauvorschr~ften.von 
GB Nr. 1751 sinngemäss. Die nachbarr~chtlichen 
Belange sind im Baugesuchsverfahrert··zu regeln." 

Der Beschwerdeführer bringt vor, der geplante Fussgänger
zugang sei unverhältnismässig. Solche Zug~:a.ge würden normaler 
Weise bei der Ein- und Ausfahrt erstellt; er--sei jedenfalls 
mit dem Zugang über sein Grundstück nicht einverstanden, 
bringe dieser doch Immissionen und eirie.Entwertung der . . . . . 

Liegenscha~t mit sich. Künftige Bauvorhaben Würden durch 
das öffentliche Wegrecht.stark eingeschränkt bzw. verun
möglicbt. Er,werde auch in d~r Parkiertmg -behindert. FUr 
den Zugang gebe es kein öffentlich-rechtliches Bedürfnis. 

I 

\ 
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~~~ Gemeinderat beantragt Abweisung der.Beschwerde. 

Am 29. ·september 1983 fand in Anwesenheit der Parteien ein 
·Augenschein statt. 

2. Das mit dem GP bzw. den.SBV statuierte öffentliche Gehweg-
.· <.::recht stellt für den Beschwerdeführer und Eigentümer von 

GB Nr. 1067 eine öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung 
dar, zu deren Gültigkeit es einer gesetzlichen Grundlage 
und eines öffentlichen Interesses bedarf. Im Falle der 

... 

formellen oder materlellen Entej_gnung ist volle Entschädigung 
zu leisten. Auf das letzte Erfordernis ist in diesem Ver
fahren nicht einzutreten, weil Fragen der mit Planungsmass
nahmen verbundenen ·Entschädigung im Schätzungsverfahren zu 
prüfen und entsch~id.en sind (vgl. §§ 42/43 und § 73 BauG). . . 

Die gesetzliche Grundlage für die Eigentumsbeschränkung wird 
vom Beschwerdeführer an sich nicht bestritten. Sie ist mit 
§§ 14, 39, 44 und 42 BauG auch ohne Zweifel gegeben. 

Bestritten ist das·öffentliche Interesse, insbesondere 
deshalb, weil d~$ Parkh,aus, dem der Zugang diene., auf 
privatrechtlichE?r Basis. erstellt werde. Dies_em Einwand 
ist nicht zu folgen. 

Ohne Zweifel ist es u.a. Aufgabe der Einwohnergemeinde, 
für den Schutz des Dorfbildes zu sorgen, die gewachsenen 
Dorfkerne zu erhalten, den Wohnbereich dieser Dorfkerne vor 
allzugrossen Beeinträchti·gungen durch den Verkehr zu schützen 
und·-Lciie -dafür notwendigen Verkehrsanlagen wie Strassen, 
Fussgärlgerbereiche und Abstellplätze zu planen und sicher
zustelle~ . (vgl.. zum letzten § 147 BauG) • 

Gerade im:DoJ?fkern llegt das öffentliche Interesse an der 
Wahrnehmung· dfefrer ·Auf:gabe.n auf der Hand. Die bestehenden 
Bauten -im Dorfkern:.von Balsthal weisen nachgewiesener Massen 
ein erheb:l;iche~ J?efiz:i t an Abstellplätzen auf, wie sie § 42 
des.k~n~o~alen Bau~eg;,L~mentes (KBR,.vgl. auch§ 147 BauG) 
fordert. Hinzu kotllint'/ dass bei Baugesuchen für Neu-, An- oder 
Umbau·teri, weTche· riadh :Ersteliung von Abstellflächen rufen, 
die reale·· Erstellung' ·-von. rieuen :Abstellflächen meistens 
entweder' nicht· ·inöglic'h· ;.f§'t :odE~r aus 9-ründen des Ortsbild
schutzes nicht erwünscht ist. N~·c-hd~m der Dorfkern von 
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·Bälsthäl nach § 2 der Altertümerverordnung a.ls ~rhaltens-
. 1 . .. w~:r-tes ... historisches -'Kul turdenkiiial gesamthaft unter dem Schutz 

.. · .. .: .. :• . . ' ... ... _.t ... '·· ..... 

'· . 

des Staates steht, ist das öffentliche Interesse an der 

. u~t~z;-irdischen E~ste_llung der vom. Gesetz geforder:ten Ab-
. _: .: . . . .'. . :. . . . . . . . . . 

stellfl_ächen aug_enschein,l;ich. Mit der von der Einwohner-
. i . ·. . . ' . 

... · gemeinde geplan4en unter:ir;.dischen Parkgarage soll einer-
·~.i~ .· .. . . . j • • ' • 

. s~;i ts de.r Dorfkern geschützt und aufgewertet, anderseits 
· ~·.:· d.a'ä·:,:gewachsene Parkplat.zP,efizi t im alten· Dorfker~ behoben 

. .. . . . . ' 

werden. Das ist. eine Aufgabe des Gemeinwesens, die im 
'öf'fentlichen Interesse_liegt. Welche Trägerschaft dann

zumal diese öffentlich-rec.htliche Verkehrsanalge erstellt 
. und unterhält, ob dies d:i,e,.Gemeinde allein ist, eine ( 
öffentlich-rechtliche Gen9ssenschaft oder Aktiengesellschaft 
mit massgeblicher Beteiligung der Gemeinde usw. lassen die 

·.,. ;:•_.', ':· SBV offen, was zuläs.sig ist.· Massgeblich ist allein, dass 

der Einwohnergemeind-e vom Gesetz die Kompetenz erteilt ist, 
Anie.gen w.ie·die vo:[;liegende durch einen Nutzungsplan fest-

zuleg-en unp. c::t:ass d.ies .·.im öffentlichen Interesse· ljEegt. 

3.·Bleibt -die Frage, ob der vom Beschwerdeführer a~gefochtene 
_·:;·russgängerzugang unzweckmässig ist, durch das genannte 

öffentliche Interesse nicht gedeckt sei und ob die 

planerische.Massnahme dem Grundsatz verhältnismässigen Ver

waltungs}?.an<;lelns widerspricht. Bei de:-- Frage der·zweck
mässigkeit·hat sich·der Regierungsrat nach § 18.Abs. 2 

BauG eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen und riur 
. Planungen nicht zu g~nehmigen, die offensichtlich unzweck

mässig oder eben willkürlich und unverhältnismässig sind. 

Es ist ohne ·zweifel notwendig, Parkgaragen wie di~··geplante, 
; ... ·welche etwa 250 Plätze aufweisen soll, abgesehen von der 

·· ·... Zu- und Ausfahrt, mit Fussgänger-Zugängen zu erschi"iessen. 
Die Parkgarage weist folgende Fussgänger-Zugänger ·auf: 

- auf· di'e Goldgasse im Bereich von GB Nr. 1709 
- auf die Goldgasse im Bereich der Unterquerung' 

deE Goldgasse durch die Parkhaus-Einfahrt 
- auf die Löwengasse im Bereich der Parkhaus-Aus~ährt 
-: .E3_Uf das Dorfgässli im Bereich von Gl3 Nr. ~47Et · ·· · 
- auf die Goldgasse im Bereich de.s ·GrundStückes ·de's· 

Beschwerdeführers. . 

( 
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Nach Ziffer 13.5 SBV sollen die Fussgängerzugänge nach Bedarf 
.erstellt werden. Die Zahl ,und ~nordnung d~r geplanten Fuss

.... gän.ger-Zugänge kann im Hinblick auf die ... GrÖsse ·des Parkhauses 
und des zu erschliessenden Dorfkerns nicht als unzweckmässig 
bezeichnet werden. 

Der Zugang, welcher auf das Grundstück von GB Nr .. 1067 des 
: - . . 

Beschwerd~führers zu liegen kommt, hat den Zweck, den Fuss-
. ' .... . . 

gänger im Bereich der Goldgasse dem engern Dorfkern zuzu
f~ren, •. Geplant ist ein a-niveau Zugang von 1.40 m Breite, 
gefolgt von einer Rampe zum Parkhaus. Der Zugang führt durch 
die hettte? zwischen den Gebäuden Nr •. 8 (des Beschwerdeführers) 
und Nr. 10 bestehende Baulücke auf die Goldgasse. Es kann 
von seiner Lage her (zentrumsnah) und der für·das Grund
eigenttün 'des Be·schwerdeführers folgenden geringen Beein
trächtigung her (kein Gebäudeabbruch, gewerbliche Nutzung 

. von Gebäude NP. 8 im fragltchen Bei.'~ich) nicht als unzweck
mässig, der Eingriff nicht als unverhältnismässig bezeichnet 
werden. Der Gestaltungsplan räumt dem Eigentümer von GB 
Nr. 1067 sogar das Recht ein, die Baulücke - vorbehältlieh 
§ 33 KBR- durch einen 2-geschossigen.Bau (und Dachausbau) 
zu schliessen. Diese Einführung der geschlossenen Bauweise 

' ' . 

bringt für den Beschwerdeführer nicht' nur eine Aufwertung 
seines Grundstückes, sondern auch eirie Verminderung, wenn 
nicht gar den gänzlichen Ausschluss 'der ohnehin geringen, mit 
dem Fussgänger-Zugang verbundenen Immissionen.Der Eingriff 
in sein Eigentum erscheint auch u~ter diesem Aspekt keines-

- ·-. . ~ . ~ . . 
wegsals unverhältnismässig. Die B~einträchtigung.des heutigen 
Parkraums wird aufge.fangen durch die Möglichkeit der unter
irdischen Parkierung. im Parkhaus. 

4. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen. Der 
Beschwerdeführer hat die Kosten ·des Verfahrens ·(inkl. 
Entscheidgebühr) von 300 Franken zu bezahlen, die mit dem 
Kostenvorschuss verr-echnet werden. 
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i'Ir~-~>-·::~F. ;r•.·. 
.,- .... . .... .. -:·. 

.... rM 
:.·· .. IV~ 

••• ••• _.aoo. ,,.." _,_ 

·-.:·· :.; 'i·. !>er ::B~schwerd~fllhi~~· i~ Nlinli~{ stellt folgende Anträge: 
;M_:·:,{i>:·· •,:'~' .-j !(, :·:·. -;:-,\··· ;;::..- ;,,~,~~·::..: .:::= l,',!: 

0 

"l.~.,. P.ie. Einsprayhe .. d~_s J?,~c;hwer.d@führers vom 25·. März 
'·' '· .:.!1983 sei gtitzuheissen. 

2. Insbesondere sei 
\ •. J -~ -:-·festzustellen,· dass die Planung des Kernzonen

parkhauses ungenügend tmei. die diesbezüglichen . 
Sonderbauvorschriften irreführend, willkürlich 
und rechtswidrig und daher aufzuheben bzw. nicht 
zu genehmig~n sind, , . 
die Ergänzung und der Umbau der Anlieferungsrampe 
der Migros ·gemäss t;;i:ffer 8 der Sond.~;t:'ba~vP~.schriften nicht 
"ZU bewilligen bzw. die Genehmigiliig durch' den ( 
R~g:ierungsrat zu ve.~we1:gern ·. . · · ; . ··~. h ·· 

. ' .L 

,_. u.K. u. .. E.F .... " . ~ .· -·: ... ~.. . 

Die umfangreiche Begrundung··der·:B'esc:hwerde ergibt sich aus 
,,·: den nachfolgenden .E:rwägl.mgen. 

·-:: · ·Der ·aemeind~rat::bk~ritragt_ Ab~~~ib~g der. Beschwerde. Für die 
.. :- ... :. :· Begründung.·wird · ~b~~f~lls.:. auf\tie nachfolgenden Erwägungen 

r. . . .. '·:: ., . .. ..... , '' . 
. verwiesen.. . . . .... 

• • • • ' .7 

. . - ·-~ ..i~ . :-... ·• ! .... ' .. •. · .. 
! ~ ... D.~r .:S.e.sch;w.erde.f.Uhrer· i._sr1;:-;dur.ch den Gestaltungsplan berührt 
· .. ·.•! '~~-hat ~~ des·~.en Inhalt .. ~iP.. schutzwürdiges Interesse (§ 16 

. BauG). Auf die rechtzeitig_ :~ingereichte Beschwerde ist des
halb einzutreten. 

3. Am 29. September 1983 fand an Ort undStelle ein Augenschein ( 
mit nachfolg.ender ·'Parteiverhandlung statt. 

4. Der Beschwerdeftfu~er wird.durch den Gestaltungsplan insofern 
berührt, ais.'d.i·~ ,·~u-·' (und Wegfahrt) zum Parkhaus in den 

Bereich ·s~ih~~:Lieg~~schaft GB. Nr. 2242 zu ·~iegen.kommt, 
was u. ao zur Folge hat·,·: :da~·~: e~ dafÜr oberirdisch ca... 15 m2 

.abzutreten{:und··s·ein'. GrUndeigentuin mit einem' unterirdischEm 
Ballrech:t ·auf·: .~ihe.r: F-lä-che von· ca:·": .. 55 in2 zu· ·be·iasten hätte. 

Im weiteren.. bedürchtet er· unzumutbarE{Immia~.iofn~ii-1i'tir seine 
Liegenschaft und Verkehr.sprobieme·~ <r.·: .. · '· , ... 

a) Zunächst rügt der Beschwerdeführer das fehlende öffentli.chP 
Interesse am geplanten Parkhaus (Beweissatz 1, 2, 3, 5, 6, 
11). Unter Hinweis auf die Erwägungen unter Ziffer III.2. 
hievor gilt es, zu den Einwendungen folgendes festzu
stellen: 
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- Die. T_atsaohe allein, dass heute n_och nicht -~m Detail 
feststeht, welche Trägerschaft .. d~n .. Bau. unc,i . Unterhalt 

. ._ :.. •. . .. ' .-:. . ,_ .• .: 

des Parkhause.s ,übernimmt, ist k~i;n G_:rund. für die An-
~ "• . _. .. . . . ~- ·-. · .. 

nahme, das öffentliche Interesse,.a..n eipem Wlterirdischen 
._, .. ·--

Parkhaus bestehe _nicht. Es ist richtig, da::;;s es der 
Gemeinderat aus Anlass eines hängigen Baugesuches an 
die Hand genommen hat, das unterirdische Kernzonenpark
haus planlieh sicherzustellen; dies in der Einsicht~ 
dass sich die letzte Gelege~eit bietet, diese Planung 
noch ·durchzuführen, nachdem die bestehende Ueberbauung 
den Planungsspielraum berefts erheblich einschränkt 
. . 

und die fragliche neue Ueberbauung Nejad diesen Spielraum 
im Grtind ganz aufgehoben hätte. Allein aus diesem 
gegepenen Anlass ein fehlendes öffentlich~s Interesse zu 
k~nstruieren, geht fehl. Ein spä-terer Ausbau des Park
hauses wird nicht präj~diziert, es wird lediglich 
sichergestellt, dass ein späterer Bau eines unter
irdischen Parkhauses trotz der aktuellen Ueberbauung 
'noch.•mögli:ch ist. Wenn der Be-schwerdeführer der dann
zumalLgen'Trägerschaft das Enteignungsrecht für die 
Erstellung· -der Anlage streitig machen will, so hat er das 
in jenem·V:erfa:hren geltend zu machen. Vorläufig ist 
davon au·szugehen, dass es sich beim Pavkhaüs, soweit 
es nicht sofort ers;tell t wird und der Ueb~r·bauung 
Nejad dient, um eine öffentliche Erschliessungsanlage 
handelt, welche nach § 100 BauG-von der.· Einwohnergemeinde 
zu erstellen ist. 

- Nachdem der Beschwerdeführer seine in Ziffer 2 der 
Rechtsschrift vom 25~ Juli 1983 erhobenenVorwürfe 
bezüglich "pekuniär interessierten Unternehmen" nicht 
näher substanziert hat, ist nicht w~iter darauf ein
zutreten. Im übrigen erscheint·· die ··optlik, öffentliches 
Interesse an der Erstellung eiii:es P"arkhauses schliesse 
private Interessen (etwa von Ingeni'eurbüros, Bauunter
nehmern, Geschäftsleuten im Dort..kern. etc.) auß oder 

.,· ·. . . .. . . 
umgekehrt, wenn nicht falsch, so,d,ach sehr einseitig. 

. .- . . .. . . . 

Tatsache ist-,. d~ss nach den Ausfül;lr.un,gen .unter Ziffer 
• t' -... . ' .. 

III.2. hievor -ein öffentliches In-j;eresse.13-n.der jetzigen 
planliehen Sicherstellung des- fraglichen Ar~als besteht. 
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Dass es nicht nur um das Interesse Einzelner geht, 
.... , ::·ffianifesttert 'S1ch::aüch in-der Tatsache, ciaks ·.::.von 

·: - · : ~--~<, d.fin:'vieüen durth'.di_e_ Pl;ai11.lng ·betroffenen- J?ei--sonen -

-~~- ~.;J: ·tedigli6h zwei Beschw~rd€dührer an den Regierungsrat 
----':: :_::-· ~- __ -}-;M~üängt sind, nachdem :im: -übrigen die Grundeigentümer 

" ah ·einer Versammlung vom: !5. Jul1. 1982über'die Planung 
'-~ --:. ,:-;- - orientiert worden<slnd~< - : . 

. /; 

. r: , .. . .. 

- Das _geplante Parkhau~ E:iol;J.. _Platz für ca. 250 Fahrzeuge 
bi-~t~n. Die V9~ der. G~mei~d·e_ angestellten Berechnungen 

des offensichtli~h -vorha~~-emen Parkplatzdefizits ergaben 
eine·iah~ von.ca. 300-Abstellplätzen. Die Berechnung 
g~ünd~t ·· a~f-' §. 42 de-~ kant~nai'eil Bauregiementes (KBR) 

und dem zugeh6~-.i-~en Anhang. -·Es gibt k~l~~~ Zweifel, dass 
die errechnete Gröss~ des Parkplat.zm~iik~-8 grosso modo 
richtig ist. § 42 ·Abs,_ -1 .KBR verlangt '.Abstellplätze . . . . . . .. .·. :·. ; .. 

"auf dem Baugrund.st~ck,qder in seiner Nähe". Solche 
Abst~llplätze · fehleri im -~ngern .. und .. w-~i ~e~n Dorfkern 

von Balsthal in ~er dargestellten Gr6ssenordnung. 
•• • • • .... 0 ' 

Die vom Bes~hwerdeführer angeführten Parkplätze 
· (weisse Zone),, ·welche zum :grössten Teil der Kirchgemeinde 

gehören, erfüllen die Voraussetzungen von § 42 Absatz 1 
und AbsS;tz 3 KBR (dauerndes unbeschränktes Nutzungsrecht) 

nicht und ändern am errechneten Defizit nic-:l:'lts. Im übrigen 
dürfte unbestritten sein, dass unterirdi~ch. angelegte 

Parkflächen für das Dorfbild von Balsthal besser sind als 

( 

oberirdische. Das öffentliche Interesse 1:3.n,- der planliehen 
Sicherstellung des Parkhauses resultiert.- -_:wie dargesteilt -
nicht aus der allfälligen Verknüpfung mij; ,.-ej,.ner Zivilschutz

anlage. Deshalb ist auch nicht von aus~9hJ..aggebender 
Bedeutung für die vorliegende .. _~treitsapP:e-, .qb die Zivil
schutzanlege gebau.~ wird oder ni~ht. Der-,o-emeinderat hat . .. .. '•. '• . . ..... 

an der Verhandlung:::Y9r dem Bau-Depar~e~ent-; ::i;ll1 übrigen 
selbst eingeräumt, da-ss die Zivilschutzanlage nur ein 

N~benpunkt sei. -"-::·:,., 

- Der Beschwerdeführer bezweifelt die Richt1rgkEü t der 
Annahmen d'er Vorinstanz hinsichtlich AnlageKosten und 

: VermietbarkEü t. Indessen sind diese Aniiahnie-n: für den 
vorliegenden Rechtsstreit 'in der. Tat: i. wi~~- der Gemeinde
rat zu Recht einwi'rft ....... nicht von· BelangL·"'Mtissgeblioh ist, 
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da.ss e.tn Par~platz_-Pefi~i-t -bf;si:{E?J:lt, die Pla...nung (und 
· · :· __ spätere) · Er-ste:Lll.lng ·E:?·:ines Parkhauses im öffentlichen 

'· :- :. : ;Ii:~teresse liegt und .die·. BeS.·timrm.lngen des Baugesetzes 
---;_ ··· :(.§,·,1.47 BauG~ ·§ 42· KBR). genüg.enq -.recl}tliche Handhabe 

bieten - auch für,bestehende Liegenschaften -, dieses 
Defizit zu be.sei tigen • ... ... . - .. 

b) In seiner Ergänzung der Beschwerdebegründung (Beweissatz 16) 
scheint der Beschwerdeführer auch die gesetzliche Grundlage 
für die Planung in Zweifel ::;u z.::ehen; allerdings ohne dies 
zu begründen, weshalb darauf nicht näher einzugehen und 
lediglich auf Ziffer III.2. hievor zu verweisen ist. 

c) Der Vorwurf der Verweigerung des rechtlichen Gehörs (Be
weissatz 16) durch die-Gemeindebehördenist grundlos. Der 
Beschwerdeführer hat sowohl im vorliegenden Nutzungsplan
verfahren als auch im dannzumal folgenden Baubewilligungs
verfahren die Möglichkeit, seine Rechte zu wahrene Diese 

·· · : Zweiteilung de·s Verfahrens ist vom Gesetzgeber gewollt. 
·Es 'ist nicht einzusehen~ welche (ungerechtfertigten) Sach
zwänge dadurch entstehen ·sollten. Der Gestaltungsplan, der 
sich - wie dargelegt - auf eine klare gesetzliche Grundlage 
stützt und im öffentlichen Interesse liegt, wird die Grund
lage abgeberl für die Behandlung des Baugesuches für private 
Bauten und das Parkhaus. In jenem Verfahren werden alle 
öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkte· zu regeln sein, soweit 
sie nicht bereits im Gestal tungsplanvei"fahren eine Regelung 
finden. In diesem Sinne ist der Hiriwefs auf den Entscheid 
des Bundesgerichtes vom 24. Januar 1979 i.S. Zimmermann ca 

. . 
Regierungsrat des Kantons Solothurn-nicht einschlägig • 

. .. · l . 

d) Die Ein- und Ausfahrt vom Kernzonenp~~~~us (~AF) soll laut 
Plan und SBV Ziffer 13.4 vom Krummen _Weg her unter der 
Goldgasse durch erfolgen, eine Ausfahr.t auf die Löwengasse, 

. r ' .. • ., .:.·· · .. 

sobald "der Raum innerhalb der Parkhausbaulinien vollständig 
~ . . : .. ' 

genutzt ist 11 • Zudem ist vorgese~en, die l,lllterirdische Park~ 
fläche der Ueberbauung von GB N~ •. i:75i .. ·c~~Jad) und .Nr. 1478 

. .· . • •' ., ... t·:· . . .. 

(Erben Schmid) von der Goldgas-se her zu erschliessen, "sofern 
das öffentliche Parkhaus nicht innert nützlicher Frist 
erstellt werden kann". 
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Der Beschwerdeführer wird durch die Ein- und Ausfahrt 
f·-;-·.· .. ··vonl ~Krummen-' Weg her. betroffen:. -Er macht geltend 

r~ ;,~13eweissatz · 4), die ·Ueberbauung Ne.jad werde·. zum Anlass 

.: ·-.::genot:nmen, "ein völlig unnötiges, jedenfalls überri.Ssenes 

,:Pairkhaus zu planen, wobei die- grassräumigen Verkehrsver

·n.ältnisse ganz ausser·Acht-gelassen werden". 

Richtig ist, dass die konkreten Bauabsichten Nejad dazu 
·.o ge·führt haben, die Planung eines· öffentlichen Parkhauses 

an die Hand zu nehmen. Dass diese Planung im öffentlichen 

Interesse liegt, ist dargelegt worden. Nicht richtig 

ist, dass der Beschwerdeführer Land allein für die Er

schliessung der Parkflächen Nejad zur Verfügung stellen 

muss. Vielmehr soll die Ein- und Ausfahrt ab Kr~en 

W.eg der Erschliess~.Iilg des öffentlichen Parkhaus.es .<fienen, 
bei dessen Nichte:r;'stellung eine separate Erschl:i.es.sung 

. . .· ··'· 

. d~r privaten Park . .t'lächen Nejad (und Schmid) vorg~sehen ist. 

;., Das heisst: die .E:rschliessung d.er genannten pri;,vaten 
l. • .' • • • . • ) 

.. :_ .- ~?rkflächen ist ohne die ErstellJtl1g des K~:r-nz_~n~n-]?ark-

qa~ses und ohne Zufahrt vom ~\lßllllen Weg n~:r mi;)glich, die 
•. ' •• • '•· •• • J_ 

geplante Ueberbauung von GB Nr •. 1751 un.d. 1478 machte es . . . . ·... . . . . ' . 

aber notwendig, die Planung eines Parkhauses jetzt 
' : . ... . . . 

vorzunehmen, damit eine solche, nicht. durch die. private 
' I "'', •• ',I ,. ' 

Ueberbauung negativ präjudiziert oder gar verhindert 
'-· • L 

wUrde. Das ist nicpt. ,willkürlJ.ch. Die geplante Ausfahrt 

( 

auf die Löwengasse ist mit de~ ~antonalen Tiefbauamt l. . - . ), 

in technischer Hinsicht abgesprochen und wird mit dem 
. .. 

vorliegenden Plan genehmigt. . 
• .... :. . .. 

§ 53 Absatz l ist llie;r insofern nicht einschlägig. Im 
' '. - ·. . . 

übrigen kann die Ausfahrt .au_f_ .. die Löwenga_sse für den 
• ~ • ··' • '. ~ • ',, ' • .": ' , , , , , '. , J • I , , : 

Beschwerdeführer nur von Vorteil sein, wird dadurch doch 
der Verkehr über· det{K;.u.IDmeri. W~g'v~rmindert. Es i~·t deshalb 

: ;·· .·: ··.. \ ~. . . i · ..... 

und weil es dem Verkehr~konzeti~ und den SBV entspricht im 
.·_;:-' Plan festzuhalten~ -~as~. die ~F ·-i~'Bereich de_s Krummen Weges 

· · · :.. ·' · nach der Erstell urig:' d~r -Ausfährt' ·auf' die Löweb:gasse nur 

.·.:·:.--- .. \iobh als Einfahrt d'ie~~.' An de~ Ve:r:-liandlung vom: '29. September 
.... . ·. -,~ 1983 hat die Vorinsta:dz di~~e·f.-'Plah~rgänzüri~ z\igestimmt. 

··;. ··~~ ,. t .: ·: • . j {':-. ,•, .I) ::·. {. _!::·.-~~·.:::.";;:.-·. L ;,,: .\ 

-·· ... : ... ,. 
: •.• .• l • ··: ~ ;~ '··'. . ... ; : · .. : .. ··,; ... ;.~ .c .. ~' ;~ .. ~. . 

... ·:;. 
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·' , .·:·: e)' Der Beschw:erd·eführef. beantragt die Nichtgenehnligung 
.. · · ·.. des Ges·tal tungsplanes schlfesslich mit der Begründung, 

. :·~ .. 

• t .• ~ . '·. 

->er werde dur~h·:-d:ie: geplante Ein- und Ausfahrt des Park
hauses auf den Krummen Weg durch Landabtretung und 
Immissionen in unzulässiger Weise in seinem Eigentum 
getroffen. Weit~r führt er an, d~e Erschliessung sei 
verkehrstechnisch unzweckmässig (Beweissätze 6, 7, 8, 
10, 13, 15). 

' . 

Vorab ist festzustellen, dass im Bereich der geplanten 
EAF heute schon eine:Rampe besteht, die der Anlieferung 
der Migros dient. Es ist nun vorgesehen, diese Rampe 
zu erweitern, in die EAF des Parkhauses zu integrieren 
und im unteren Bereich. zu überdecken. 

Die_ vqm ?..eschwerdeführer für die öffentliche Erschliessungs
anlage re.al abzutretende Fläche beträgt ca. 15 m2, für die 
Gewährung ·eines unterirdischen Baurechts ca. 55 m2. Sein 

· :EigE?ntUm. wird dadurch weder in seiner Substanz noch un
'verhältnismässig beeinträchtigt. Wenn·er darauf hinweist, 

· ·-·dass 'er zum· dritten Mal Land abzutreten habe, so ist 
ent·gegenzuhal ten, dass er früher offenbar freiwillig 
(der Migros) Land abgetreten hat bzw. für den Strassenbau 
(Krummer Weg) Land hergeben musste. Das 'öffentliche 
Interesse an der Planung der EAF am vorliegenden Ort 
überwiegt das private Interesse: der EAF zum Parkhaus, 
welches bei vollem Ausbau eine separate Ausfahrt auf 
die Löwengasse erhält,- liegt ein klares Konzept zu Grunde: 
das zentrale Parkhaus ~ abseits oder zentrumsfern gelegene 
werden erfahrungsgemt:iss kaum benutzt - soll über den 
Krummen Weg erreicht werden, wobei die Zufahrt von Süden 
her über die Salzhusgas'se, von· der Hauenste-instrasse ttber 
die Schmiedegasse und aus·Richt1l!lg MUmliswil.Uber- den 
Brauereiweg zu erfolgen haben wird._Dß,b-eiist beabsichtigt, 
den-Anschluss der Goldgasse an die Herrengass~ möglichst 
ver}{ehrsfrei zu halten, das gleiche gilt f'iJr d:te Gold-

.·, ;;· [..;' . . ~ . : . ; .. 
ga,sse selbst. Die Ausfahrt soll im Endausqau, auf die 
Ka~1~nsstrasse (Löwengasse.) erfolgen,·, wa~ v~m .kantonalen 
. ·-:r. ~r '1: ~- . . ~ . ·, . . . . . ~ : 

'Tie:röauamt als angängig erachtet, W:Ira~·nach9-~;n:der An-
. ·. . ,: 

schlusspunkt ca. 20 m nach der Verzweigung Hauenstein-. .·: ..... ~ . .: ::· . ···:· ·. ~ j.: 
strasseauf der ~urvenaussensseite geplant ist und•in 
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:~: .. :O'.:.r~:4:~§:~e~ Berei~c~ );l;icl:l,t. sQJ:mell gefahren wird (werden kann). 

, ::=_: 1 :.:::.::· 1 _r_Ei.p~ andere zwe,qk_:m~ss:f:g~. ·E:rsGhliessung des Parkhauses ist 

·-/':~.=-·'-1 <:. ~~~.n.rl\~be~:r?.cht der .:.'Qesi:;~h~_n.<;len J~~rschliessungsverhäl tnisse 
; .r-:.: .. ~d Ue berbauung :n.i:Q.h t · möglich .• _; ' ;-: .. ·: < . , · -~ . . .. . . : 

:;: fr:,:.n:f.~: EAF ··beim· KrUnitnen.-'Weg:·w.i~d· vom itantoriaie~ Tiefbauamt 

.... , als unproblematisch-er.achtet. In .cler Tat dürfte die Ein

., und Ausfahrt· i:h Anbe·tr$.cht der Lärtge ·der Rampe und der 

im Vergleich zu andern Einfahrten niedrigen Steigung von 
· .. 10 %.in verkehrstechn1:sch€r Hinsicht keine Probleme bieten . . . . ' : ' . . 

(vg;I.. dazu etwa Anhangj·N,·•·ZU .. §. ?3 Absatz 4 KBR, der nach 

einem bzw. drei ·Metern von· 4, ·% eine Steigung von 15 % 

zuläs~t). Der vorgenoromen~ .. Augenschein hat die Beurteilung ( 
des kantona.len Ti-e.fbauamtes 'be=s:tätigt. Durch wenige bauliche 

Massnahmen und verkehrstechnische Massnahmen lassen sich 
• • •• '•1" . ~ . • 

Ein~·und Ausf~rt in den Krummen Weg p:roplemlos gestalten • .. ·. . : .. ' . . 

Gewi9htigerr, erscpeinen die .. Einwände 'des. Be·so'hwerdeführers 

· ... hinsichtlich :?U· :erwar.t~mder Immissionen. Dabei· ist voran

zust~llen, d.?ss das· in der Kernzone von Balsthal gelegene 
Grun,dstück GB< Nr .•. · 2242 des Beschwerdeführers schon heute 
d,urch den .ro1lenQ.en ···und ruhendep Vet-kehr am Krummen Weg 

.... und lnspesopde:re q.urch die Migros·\l!ld deren Anlieferung be
_eintr?,chtigt ~st. Das vom.-Ingeni·e.urbüro Beer, .Schubiger, 
Benguerel +. Partn~r in Auf.trag· gegebene Lärmgutachten des 

: ·Ingenieurbüros Balzari + Schudel 1 Bern, zu welchem sich der 

Beschwe:r:-deführer äussern konnte, ergibt für die-heutige 
Situation zusammenfassend,_dass die herangezogenen Grenz
werte (für Industrie- und Gewerbelärm des·Bundesamtes für 
Umweltschutz) nachts bei der Liegenschaft de.s··Beschwerde
führers um 5 db (Mittel) bzw. 6 db (Spitzenstunaen) über-

" •· -schritten, tags unterschritten werden~ 

··-·-Für die vorliegende Streitsache zuhächst wi.dht.:iger erscheint 
.:·~··."die Beurteilung der zUkünftigen' Lärmsituatio:h,· das heisst 

der aus dem Bau der Parkgarage folgenden Lärmeihwirkungen: 
... r~ .... ·.· ...... , ... 

Die Gutachter kommen zum Ergebnis, das!? _bei J:!:r.~rtellung der 
. . .. .r :: ·: .r.~: ~~. 

im Gestaltungsplan vorgesehenen Lär~~C.hl-~l'~~~~Q,,,ä,uf Kote 
497,80 de~ aus der Pnrkhaus- Zu~ :und Wegfah~t· ··;~sultierende 

. '•\ • . • . • ; . • . . '~ . ' • ~ ! ~ .• 

Lärmpegel i eq im Erdgeschoss der ~ie~~~~q~~{~.,qes Be-

'schw~rdeführers. ~7 _dl:> tmd. im 9b~r~e.~c~~·~,s· ·~~r-;~~ :nicht 
·. , .• .:-· ··••!. ~ ·.:.· d • 

.. 
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übersteigt,:der Grenf:wert tags von 65 db deutlich unter-
ßCl.'lri tten wird •. .Schallschutzmassnahmen sind nach den 
Gutachten keine erforderlicho 

- Hins;ichtlich de·m bestehenden Gewerbelärm kommen die 
Gutachter zur· Auffassung·, . dass durch verschiedene Schall

. schutzmassnahmen ··1r.r1: Zus<?-mmenhang mit dem Bau der EAF 
des Parkhauses eine,Verbesserung der heutigen Immissions
verhältnisse erzielt werden kann~ 

- Wichtig für die vorliegende Streitsache ist zunächst, 
dass die bestehende Lärmsituation durch das Parkhaus und 
die EAF einerseits nicht verschlechtert wird und anderseits 
der aus dem Betrieb des Parkhauses allein resultierende 
. . . .. . .. . . . 

Lä:r:-m weit innerhalb der zulässige.n Gren,zwe~te. liegt. 
Abgesehen davon, dass die Messungenna?~ anerkannten 
Methoden vo.rgenommen wurden, können· die vom· Beschwerde
führer v~rlangten Korrekturen hinsichtlich Messung des 
bestehenden Lärms (Lärmspitzen, Messung im Winter, statt 
im So~er) vernachlässigt werden, soweit die Beurteilung 
qes Lärms infolge des Betriebs des Parkhauses Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens ist und nicht der bestehende 
und zu erwartende Gewerbelärm. In dieser Hinsicht liegen 
aber die zu erwartenden Lärmeinwirkungen weit unter den 
Grenzrichtwerten, auch wenn ~an die besonderen, vom 
Beschwerdeftihrer befürchteten Geräusche wie Hupen, durch
drehende Räder und blockierende Räder (?) und Anfahren 
mit heulendem Motor in Rechnung-stellt. 

Es wird im übrigen Sache des Baubewilligungsverfahrens 
sein, dafür zu sorgen, dass die Geräusche der Ansaug
schächte, Lüftungsschächte etc. für die Nachbarschaft 
zurnutbar sind (§ 61 KBR)~ Das ist nicht Sache des Nutzungs
plari,}~rfahrenso Der Beschwerdeführer;wird bei der Lösung 
d.ie..s.fi~..: Frage; die technisch kein Problem ist, in jenem 
Verfahren seine Rechte voll wahren kESrinen. ·.· 

': ·.-:.i·:· 
Der Beschwerdeführer wendet sich abe~.a~ch g~gen Ziffer 8 
SBV, die lautet: 
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-~~<: .: .. ns~· :: U~betbautihg \Töh GB Nr. 1037 (Migros) · 

:>::.' ,-.. :·•: ··nie Änlie:ferungs~arilpe der Migros darf in der im 

r." 
.' ~. 

•' . '.\ 

Gestaltungsplan dargesteilten Art ergänzt., und zum 
Betrieb mit max 13:0 m langen Containern i.J.mgebaut 

.. w~;rden •. LäiJ.gs den. stirnsei tig angekopp_e;ü ten-.Containern 
. ist zum Bi~htschutz eine mind. 1.50 m breite"Pflanzen
:·rabatte vorzusehen. Die Anlage kann in dem im Ge-
·. stal tungsplan dargesteilten Bereich durch Ergänzen 

des_ bestehenden Vordaches überdeckt werden. Im 
Bereich der Abladerampe der Migros ist im Einbahn
verkehr ein \Ulbe-~chränktes, öffentliches Durchfahrts
recht zur Verfügung zu stellen." 

Nachdem die Meßsergebnisse des Gutachtens zeigen, dass 

de!'. bestehende Gewerbelä~m durch den Anlieferungs-

; .~ r ... ve:J:'kepr der Migros nachts über den Grenzwerten liegt, 
, '· · ..... ·k~~··ifi': der Tat nicht unbesehen mit dem vorliegenden ( 

I~ ': • • ·, • :- ! ' ,~ • • • • ~. ; ' • • ~·. ' ·. . • 

. _Ge.sta). tungsplan die rechtliche Grundlage für eine 

Erwe.ite.rung der Migros-Anlief.erung geschaff~n werden. 
. . . . . 

Anderseits. is.t es Sac~e de·s Baubewilligungsverfahrens, 
. . .... . . .., ., .. 

abzuklären," wieweit der b~stehende und zu erweiternde 

Betrieb vor § 61 KJiR· ~tan~. hält. Aufg~be des Gesta~tungs
planes ist es nur~ die 'b··estehende und· allenfalls zu 

•. ·.·. 
erwei t~rnde Anli'eferung der Mfgros in :d.i·e Gesamtplanung 
zu integrie~en. Artik1~l-· 8 SBV ist d~shaib wie folgt 

~· .. : ·> : .. : . .1 • 

. . _2;u ergänzen: 
, . .! •' t ' I l.··. ' 

.. __:.,; . ... · ·-..: ...... 
. . .._, ~ . 

"Di:e:,.Ergän.zung und der . .Um,bau der Anlieferungsrampe 
un-terliegen dem Baubewilligti.ngsv'erfahren, in welchem 
u.·a. abzuklären ·sedri wi"rdt. ob di:'E? .daraus resultierenden 
Immissionen im Sinne von.~ 61 KBR: ::für die Nachbarschaft (_ 
zurnutbar sind. Insofern wird das Baubewilligungsver-
fahren vorbehalten.". · 

Mi~ d~r:' ·.Gemeinde ist allerdings festzustellen, dass aus 
.' ....... ·-··-··.. .... .. 

der .Aenderung 4t:r,_:Anli~ferung gem~ss Ge~t~~:tungsplan 
(voral:>;rnit. der:Ueberqachung) und mit .den von den Gut-. .. . . . . . . .. .•.. .. ' .. '·'• . 

ach;terp._vorgef:ichlagE;?n~m Schallsch'=li?Zq1aSl?~ß~en, welche 
'im Ba.w..bew.ill~gungsverfahr.en .. an.?t:!..<?rdne:n .sind, für den 

• ,... ·- • "'' •. t •' • . '· •• 

. B~s.chw~rdefüh;rer rni.t_: Sicherhai t ~ eine y.erbe~serung 
der ·:heutigen Lä,pm~itua~ion zu _e:r,z.;,ielen.: s~.ip wird, 
sodass der a~g~fochtene Gestaltungsplan dem Beschwerde-

• ! ·•• '. .~ ·.~.. • . • • 

führer in dfeser Hinsicht eigentlich nur Vorteile 

bringen kann. 

Unabhängig von den Messergehnissen ist festzustellen, 

dass ein Parkhaus der vorgesehenen Grösse in der Kern

zone von Balsthal durchaus als zonengernässe Nutzung 

.. 
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anzusehen ist. Die Liegensch:a.f.t des Beschwerdeführers 
. befindet sich keipeswegs in einer ruhigen Wohnzone, 

sondern in einer Geschäftszone und einer Zone, wo sich 
das öffentliche Leben (Kirche vis-a-vis, Gemeindeverwaltung 
in der Nähe) abspielt~ Entsprechend sind die Grenzricht
werte anzusetzen und entsprechend ist die durch das 
Parkhaus resultierende Beeinträchtigung der Liegenschaft . . 

des Beschwerdeführers zu werten. Die einzige übermässige 
Einwirkung, welche die Zonenordnung verletzen dürfte, 
ist der.Gewerbelärm, welcher aus der Anlieferung der Migros 
resultiert. Dieser Lärm kann entweder unabhäng~g-vom Bau 
des Parkhauses oder zusammen mit diesem r1ach den~:Vor
schlägen·des Gutachtens Balzari +'Schudel gesen,k~ werden. 

. . . ~ 

Soweit es Sache des vorliegenden Verfahrens ist·, die zu 
erwartenden Immissionen zu prüfen, ist zusammenfas~end 
festzustellen, dass · 

das Parkbaus zonengernäss ist 
die geplante Erschiiessung des 
Parkhauses zweckmässig.ist 

- die aus dem Betrieb des Par.khauses resultierenden 
Immissionen grundsätzlich für den Beschwerde
führer. und die übrige Umgebung zurnutbar sind 

- es im übrigen Sache des Baubewilligungsverfahrens 
ist und sein wird, 
- die bestehenden und zukünftigen Immissionen des 

... · Migros-Betriebes nach §. 61 KBR zu senken 
- die aus dem Parkhaus resultierenden Einwirkungen 

im Hinblick auf § 61 KBR (jeweiliger Stand der 
Technik) zu senken. 

Die Beschwerde ist so~i t abzuweisen, soweit da.ral:lf 
e:i.nzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des 
Verfahrens von 300 Franken zu bezahlen, die mit dem 
Kostenvorschuss verrechnet werden • 

. . V. 

In formeller und materieller Hinsicht: gibt der G·eS.tal tungs
plan im übrigen zu keinen Bemerkungen Anlass und kann 
genehmigt werden. 
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Es wird 
. . ... . ~- _: ; ' ' .. : ; .. :: . beschlossen: 

1 ~ · Der: 'destaltungsplan Dorfkern wird - mit der .. Ergänzung 
. · :· . ·. nach Zif'f·er IV d) und e) ·der Erwägungen - genehmigt. 

:.• 
. -.. . .. ' 1 _; • • .. 

. 2. Die B~scJ:rw,.erd~p. ,.yon ,_Dr •. w. von ;Burg und P~ Schär werden 
f •.. : • • ... • • • • - • - .. '·. : . • . • . . ~-- ' 

infolge Rückzugs von der Geschäftskontrolle abgeschrieben • 
. . :.: .. :· .: ~. . :, ... ; : : . ··,'. · .. '"· .. ·. :: : .• : ·-: . ".. . . . . 

Di,_e. Beschw~rdefüh~er haben an die. Kost?n des. :V~rfahrens 
zusamm~n 50 Franken zu bezahlen •. Es wird mit dem Kosten
vorschuss von 300 Fra~~n verrechnet. 

3. Die Beschwerde von A. Scherrer wird abgewiesen,· ·soweit 
d,ar<?.uf.- e;i.nzutreten is:t.-. Der Beschwerdeführer hat die 

, ;··, Kost~:p.,,9-es: .V erfanrens. ( inkl. Entscheidgebühr): von ( 
.. .-·:_·-· · ':' . ·300.-F,ra:nKen· zu be:zahl .. en, welche mit dem Ko-st.envorschuss 

gleicher Höhe verrechnet werden. • '• .' : r: • • 

4. Die· Beschwerde .A. Nünlist wird abgewiesen,· ··soweit darauf 
einzutreten ist. Der Beschwerdeführer: .hat .. die Kosten des 
Verfahrens von 500 Franken zu b,e?ah~elf,h,<;ler Kostenvorschuss 

•': .· . . : . ;.. 

von 300 Franken wird angE:rechne"'!;:.~ . . . 
' ~ ..... 0 

0 0 
:, o : I, oM ~· ', 

00 

• ,' 

0 

:• ~~ 0 

5. Die Einwohnergemeinde-·Balsthal<wird aufgefördert, dem 
kantonalen Amt für Raumplanung bis 1. Februar· 1984 noch 
zwei-bereinigte Gestaltungspläne·mit den Sonderbauvor
schr.i!ten zu~ustellen. Die Pläne sind reissfest und 
lichi?E?cht-e.u~Z'UfUhren und von der Gemeindebehörde zu 
unterzeichnen. 

6. Bestehende Plärte.Und.Vorschrifteh, diemit·den vorliegenden 
genehmlgten·in Widerspruch stehen~ verlieren ihre Rechts-
kraft.· · · 

., . •.". r .• 

EG Balsthal 
Genehmigungsgebühr: 
Publi:ka tionsl{Q_st~n :: · 

i· . j : ~: ' • ''1 

P. Schär, BaiErthal 
Kostenvorschuss: 
Entscheidgebühr: 

Fr. 500.-
Fr~r · 18.--

. Frr •. ' 518.--
========== 

Fr. 300.-
Fr. 50.--

Rückerstat~:ung:, , __ , -~.... . Fr .• :250~<-.~ .. =======~=== 
·,.··. :·.!. .. : ... ·."/·~-~---~-·~·."\.· ... ( 

(Kto 2000.431.00) 

Staatskanzlei· -.Nr. 291) ES 
·· .. ,._. 

(von Kto 119.650 auf 
Kto 2000.431.00 umbuchen) 

<. 



'' 

,. 

( 

/ 
( 

A. Scherrer, Balsthal 
Kostenvorschuss: 
Entscheidgebühr: 

A. Nünlist, Balsthal 
Kostenvorschuss: 
Entscheidgebühr: 

- 17 -

Fr. 300.-- (von Kto 119.650 auf 
Fr. 300.-~ Kto 2000,431.00 umbuchen) 

Fr. -o----------------------

Fr. 300.-
Fr. 300.--

Fr. -o--
-··-----~··-------------

(von Kto 119.650 auf 
Kto 2000.431.00 umbuchen) 

Der Staat~~chreiber 
' l ' "··('\ . ~< (tX ~ / f--.i Bau-Departement (2) 

Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan/ ~~ 1 

.,.., '*""'S"öliderbauvor schriften 
Tiefbauamt (2) 
Rechtsdienst Bau-Departement (La) 
Kreisbauamt II, 4600 Olten 
Amtschreiberei Balsthal-Thal, 4710 Balsthal 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (8) 
Sekretariat der Katasterschatzung (2) 
Denkmalpflege 
Gebäudeversicherung 
Ammannamt der EG( 4710 Balsthal, mit 1 gen. Plan/Vorschriften 

(folgt später;, mit Belastung im KK/EINSCHREIBEN 
Baukommission der EG, 4710 Balsthal 
Ingenieurbüro Beer Schubiger Benguerel, Lehnrüttiweg 849, 

4702 Densingen 
Architekturbüro Niggli + Partner, Paradiesweg 3, 

4710 Balsthal 
A. Scherrer, Baronweg 11, 4710 Balsthal/EINSCHREIBEN 
Fürsprech H.U.Ha Kull, Baslerstrasse 37, 46oo Olten / ~

SCHREIBEN (2) 
Dr. W. von Burg, Solothurnerstrasse 45, 4710 Balsthal/ 

EINSCHREIBEN 
P. Schär, Dorfgasse 4, 4710 Balsthal / EINSCHREIBEN 
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